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Welche Funktion erfüllten die Päpste des
Frühmittelalters in den Augen der Zeitge-
nossen? Und war diese Rolle in Kataloni-
en dieselbe wie im Reich, in Frankreich ver-
schieden von der in Italien? Es sind keine
eng bemessenen Fragen, die sich Jochen Joh-
rendt in seiner Münchener Dissertation erst-
mals vorgelegt hat. Dass sie in diesen Di-
mensionen überhaupt Aussicht auf Beantwor-
tung besitzen, liegt am homogenen Aufar-
beitungsstand der Papsturkunden. Seit Ende
der 1980er-Jahre sind die Texte dieser früh-
mittelalterlichen Periode in der Edition Ha-
rald Zimmermanns bequem erreichbar.1 Um-
so mehr verwundert es, dass das Material hier
erstmals systematisch inhaltlich ausgewertet
wurde, nachdem Hans-Henning Kortüm be-
reits 1995 den sprachlichen Horizont päpst-
licher Urkundenproduktion vermessen und
damit die Zimmermannsche Edition substan-
ziell ergänzt hatte.2

Johrendt fahndet nach dem Bild des Paps-
tes. Dazu ist die Umkehr der Blickrichtung
erforderlich, denn die Texte sind nach dem
Provenienzprinzip als Papsturkunden gesam-
melt, ihre Inhalte betreffen aber fast aus-
schließlich die Empfänger. Den Erkenntnissen
der jüngeren (Herrscher-)Diplomatik folgend,
die den Anteil einer kontrollierten Kanzlei-
produktion stark reduziert hat3, nimmt Joh-
rendt für seine Studie konsequent die Emp-
fängerperspektive ein. Aus den Rechtsinhal-
ten der Urkunden will er auf die vorausge-
hende Nachfrage der Petenten schließen. Die-
se methodische Ausrichtung nimmt implizit
der Papsturkunde den Charakter eines Doku-
ments „des die Kirche und die mittelalterli-
che Welt regierenden Papsttums“4 und über-
führt sie in ein Indiz geglückter Kommunika-
tion zwischen dem Aussteller und dem Nutz-
nießer. Die Texte spiegeln als „erfüllter Emp-
fängerwunsch“ (S. 13) zugleich Funktion und
Autorität, die dem Papst jeweils zugeschrie-

ben wurde.
Dabei werden die Urkunden nicht als Gan-

zes betrachtet, sondern in ihre Rechtsinhal-
te aufgespaltet. Im Zentrum der Untersu-
chung stehen sechs Themen päpstlicher Privi-
legierung: die Freiheit der Abtwahl, Pallium-
Verleihungen, Besitzbestätigungen, Formen
päpstlicher Schutzbestimmungen, unter die
Exemtion, Immunität und päpstlicher Schutz
gezählt werden, Ehrenrechte sowie schließ-
lich Vikariate und Primate. Das Urkunden-
korpus wird für jeden dieser Themenberei-
che zunächst quantitativ (Anzahl der entspre-
chenden Verleihungen, zeitliche Staffelung),
dann qualitativ untersucht. Johrendt spürt zu-
nächst getrennt für Deutschland, Frankreich,
Italien und Katalonien den Inhalten, Formu-
lierungen und ggf. konkreten Entstehungs-
zusammenhängen der jeweiligen Verfügun-
gen nach. Dieser mit rund 150 Seiten umfang-
reichste Teil der Arbeit bietet ein minutiöses
Sachkompendium der nachgefragten Rech-
te. Im anschließenden Kapitel versucht der
Verfasser, das Papsttum aus dem Blickwin-
kel der jeweiligen Landeskirchen oder neu-
traler: von Empfängerregionen zu fassen und
ihm jeweils charakteristische Rollen zuzuwei-
sen. Infolge der in Teilen doppelten Materi-
aldurchsicht sind Redundanzen nicht zu ver-
meiden, die aber dank einer präzisen und
dennoch variantenreichen Sprache nie quä-
lend werden.

Das sorgfältig redigierte Buch weist kaum
Flüchtigkeiten auf (S. 136 lies Prumiensis statt
Prumicensis, zumindest unschön S. 175 „das
Kardinalat“). Eine Empfängerliste, die mit

1 Papsturkunden 896-1046, bearb.v. Harald Zimmer-
mann, 3Bde., Wien 1988-1989.

2 Kortüm, Hans-Henning, Zur päpstlichen Urkunden-
sprache im frühen Mittelalter. Die päpstlichen Privile-
gien 896-1046, Sigmaringen 1995.

3 Vgl. zuletzt Huschner, Wolfgang, Transalpine Kom-
munikation im Mittelalter. Diplomatische, kulturel-
le und politische Wechselwirkungen zwischen Itali-
en und dem nordalpinen Reich (9.-11. Jahrhundert), 3
Bde, Hannover 2003, Bd. 1 S. 63-214, zusammenfas-
send Bd. 2, S. 937-939. Dazu die Rezension in H-Soz-
u-Kult unter: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2004-2-204.

4 So Kehr, Paul F., Über den Plan einer kritischen Ausga-
be der Papsturkunden bis Innocenz III., in: Nachrichten
der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Göt-
tingen, philologisch-historische Klasse, 1896, Geschäft-
liche Mitteilungen S. 72-86, Zitat S. 79.
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Detailkarten korrespondiert, eine Liste der
nach 1046 entstandenen Fälschungen aus dem
Zimmermannschen Editionsbestand, die folg-
lich nicht berücksichtigt wurden, sowie je ein
Personen-, Orts- und Papsturkundenregister
bieten dem Leser zuverlässige Orientierungs-
hilfen.

Zu einigen Einzelergebnissen: Von beson-
derem Interesse sind die vom römischen
Bischof aus der Ferne verliehenen Rechte,
die in Analogie bzw. in Konkurrenz zu sol-
chen regionaler, vorwiegend weltlicher Ge-
walten stehen, beispielsweise das terminolo-
gisch vielfältige Instrumentarium päpstlicher
Schutzmechanismen und die oft damit ge-
koppelten Besitzbestätigungen. Letztere blei-
ben meist allgemein, werden nicht selten
als Alienations- oder Introitusverbots nega-
tiv formuliert und kommen damit der von
Edmund Ernst Stengel beschriebenen könig-
lichen Immunität nahe. Allerdings ist Joh-
rendt skeptisch, ob Immunität und Königs-
schutz in ihrer elaborierten Form nicht eher
ein Konstrukt der Mediävistik als Realität der
frühmittelalterlichen Rechtswelt sind. Er nä-
hert sich der Frage nach den Inhalten päpstli-
cher Schutzbestimmungen von den gewähr-
ten Einzelrechten her und erreicht etwa für
die Exemtion wichtige Differenzierungen. Im
Reich ist Exemtion meist mit dem Verbot ver-
bunden, in einem Kloster ohne Einladung die
Messe zu feiern, während in Italien die Befrei-
ung vom Vorrecht bischöflicher Weihehand-
lungen im Zentrum zu stehen scheint. Für Ka-
talonien fehlt eine Leitformel, in Frankreich
zielt Exemtion dagegen primär auf die Befrei-
ung von der bischöflichen Strafgewalt und die
Herauslösung aus dem Diözesanverband. Es
zeigen sich also regionale Spezifika, die sich
einer terminologischen und inhaltlichen Zu-
sammenführung entziehen. Der Gehalt von
‚Immunität’ erscheint ebenfalls variabel, und
ausschließlich für Deutschland ist festzuhal-
ten, dass päpstliche Immunität allein in der
Kopplung mit dem Königsschutz Bedeutung
erlangt, dem sie sehr ähnelt. Die verschiede-
nen Formen des päpstlichen Schutzes sind
demnach insgesamt (noch) nicht als geschlos-
senes „Rechtsinstitut“ anzusehen, und wur-
den kaum wohlbedacht von Rom aus einge-
setzt. Mit Recht warnt der Verfasser davor, die
vom Dekretalenrecht des 12. Jahrhunderts ge-

prägten Definitionen auf die frühere Zeit zu
übertragen.

Aufschlüsse bietet die gewählte Perspekti-
ve auch für die innerkirchlich relevanten lit-
urgischen Ehrenrechte wie Pontifikalien, lo-
kale Kardinalats-Nachbildungen oder Sedes-
Privilegien für Synoden. Sie sind Indizien ei-
ner engeren Rombindung und des Bedürfnis-
ses nach Rangerhöhung. Deutschland sticht
hier quantitativ deutlich hervor. Die gegen-
über der Gallia junge Reichskirche offenbart
einen Drang nach Festigung im Inneren, der
sich in der Frage des Palliums auf der Ebene
der Metropoliten manifestiert. Dessen Verlei-
hung ad personam durch den Papst war im
Regelfall von einer Urkunde begleitet. Wäh-
rend in Frankreich für den Untersuchungs-
zeitraum aber kein einziges Pallien-Privileg
erhalten ist5, sind solche für Deutschland auf
die Metropolen verteilt überliefert. Dies ist
wohl keine Laune des Zufalls, sondern Fol-
ge unterschiedlicher Bedeutungszumessun-
gen: Was für Frankreichs Metropoliten nur
mehr eine zusätzliche Betonung ihrer gefes-
tigten Position war, fungierte im frühmittelal-
terlichen Reich noch als Ausweis der Digni-
tät ihrer jeweiligen Kirche und wurde für den
Fall konkurrierender Rangansprüche bewahrt
oder notfalls per Fälschung erst geschaffen
(S. 67, 220, 231).

Die umfassende Fragestellung des Werks
nährt den Wunsch des Lesers nach noch
mehr Information, doch ist nur eine wirkli-
che Unterlassung zu beklagen: Auf die Be-
kräftigung von einer Florentiner und vier ka-
talonischen Bischofsurkunden durch päpstli-
che Unterschrift wird als Sonderform hinge-
wiesen (S. 100, 109), ohne die Unterschiede
zwischen dieser direkten Approbierung und
der weit aufwändigeren durch ein eigenes
päpstliches Privileg zu erörtern. Diskussions-
würdig bleibt der Leitbegriff „Landeskirche“.
Johrendt definiert ihn im Sinne weitgehender

5 Für die Erzbischöfe Reims ist aus dem 11. und 12. Jahr-
hundert nur ein einziges Pallien-Privileg Urbans II. von
1089 überliefert, dessen Abschrift zudem nicht im Ar-
chiv der Reimser Kirche, sondern in den Dokumenten
zur Errichtung des Bistums Arras 1093/94, im so ge-
nannten Codex Lamberti erhalten ist; vgl. Falkenstein,
Ludwig, Lettres et privilèges pontificaux perdus adres-
sés aux archevêques de Reims (XIe-XIIe siècle), in: Re-
vue du Nord 86 (2004), S. 585-603, hier S. 599-601 (das
Datum des Konzils von Autun ist in 1094 zu korrigie-
ren).
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Kongruenz von kirchlicher Verbandsbildung
und politischem Einflussgebiet einleuchtend
und für das Frühmittelalter hinreichend of-
fen (S. 6-9). Im Verlauf der Untersuchung
wird zunehmend deutlich, dass dies für das
nordalpine Reich eine zutreffende Bezeich-
nung ist. Neben der Schlüsselrolle des Herr-
schers in der Ausbildung von Rom-Kontakten
sind dafür die Reichssynoden als Foren des
Informationsaustauschs verantwortlich. Die-
se deutsche Landeskirche bleibt freilich im
Rahmen der Untersuchung singulär. In den
politisch disparateren Vergleichsräumen fin-
den sich ebenfalls Gemeinsamkeiten bei For-
melgut und Rechtsvorstellungen, diese igno-
rieren aber zumeist die herrscherlichen Ein-
flusszonen und bilden eigene „Empfänger-
landschaften“ (S. 59: Katalonien – Südfrank-
reich, 237f.: Frankreich, S. 258: Italien).

Jochen Johrendts Untersuchung ist über
die systematische Aufbereitung des Materi-
als hinaus von doppeltem Wert. Sie trägt zum
einen zu einer differenzierteren Betrachtung
der Rolle des frühmittelalterlichen Papst-
tums, seiner Beziehungen zu Einzelkirchen
und zu den einsetzbaren Rechtsinstrumen-
ten wesentlich bei. Wurde bislang das Ver-
halten der Päpste summarisch als weitestge-
hend reaktiv bezeichnet, so zeigt sich nun,
dass bereits die vorausgehenden Erwartun-
gen der Petenten zwischen bloßer Verehrung
des Apostelfürsten und der Hoffnung auf
konkreten rechtlichen Beistand schwankten.
Für dieses Schwanken waren die politischen
Rahmenbedingungen in den Empfängerre-
gionen prägend. Zum anderen ist mit dem
vorliegenden Buch eine tragfähige Grundlage
geschaffen für die Erforschung des Papsttums
im hohen Mittelalter. Vor dem nun klareren
Hintergrund der Verhältnisse vor 1046 sind
Aufbruch, Gestaltungskraft und die rechtli-
chen Instrumente der so genannten papst-
geschichtlichen Wende des 11. Jahrhunderts
deutlicher zu konturieren.
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